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Die Kehrichtentsorgung in der Gemeinde Buttwil 
 

 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
 
Aus Kostengründen, aber auch im Sinne eines optimalen Umweltschutzes, weisen 
wir Sie mit diesem Abfall-Merkblatt auf die Entsorgungsmöglichkeiten hin, die in 
unserer Gemeinde bestehen. 
 
Wir alle können Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen, wenn wir auf 
eine möglichst optimale Trennung der Abfälle in Haushalt und Gewerbe Wert le-
gen. 
 
 
Entsorgungsmöglichkeiten in unserer Gemeinde: 
 
 

 

Güselkalender 

 
Die Daten der verschiedenen Abfallentsorgungen (Kehricht-, 
Grünabfuhr, Alteisen, Papiersammlung, usw.) können dem 
alljährlichen Güselkalender entnommen werden. 
 
 

 
Hauskehricht 

 
Der Hauskehricht wird zweiwöchentlich ausschliesslich mit-
tels gebührenpflichtiger Säcke der Gemeinde Buttwil ent-
sorgt. Andere Säcke werden nur entsorgt, wenn sie in plom-
bierten Containern gelagert oder mit einer Gebührenmarke 
versehen sind. Offene Container können ebenfalls mit ge-
bührenpflichtigen Säcken gefüllt werden. Diese können beim 
Dorfladen „Berglinde“, Dorfstrasse 1, bezogen werden. Die 
Gemeindeverwaltung verkauft nur Containerplomben und 
Gebührenmarken für das Sperrgut. Sie verkauft keine Keh-
richtsäcke! 
 
Es werden keine Sperrgutabfuhren organisiert. Sperrige und 
brennbare Einzelstücke sind zu zerkleinern, mit einer oder 
mehreren Gebührenmarken zu versehen und der ordentli-
chen Kehrichtabfuhr mitzugeben. 
 
 
 
 

mailto:finanzverwaltung@buttwil.ch


 

Abfallmerkblatt.doc 

2 

Die Preise sind (inkl. MwSt) wie folgt: 
 
Kehrichtsäcke:  17 l CHF 2.00 
  35 l CHF 4.-- 
  60 l CHF 6.-- 
  90 l CHF 9.-- 
 
Containerplomben: Fr. 60.--/Stück 
 
Gebührenmarken: Fr.   9.--/Stück 
 
Die Grundgebühr beläuft sich pro Haushalt auf CHF 80.00 
(exkl. MwSt).  
 
Änderungen werden im Amtlichen Anzeiger publiziert. 
 

 
Kompostierbare 
Abfälle (Grünab- 
fuhr) 
 

 
In der Regel werden von März bis November alle zwei Wo-
chen die kompostierbaren Abfälle abgeführt. Änderungen 
werden jeweils vom Gemeinderat veröffentlicht. Während 
den Wintermonaten werden nur die kompostierbaren Kü-
chenabfälle abgeführt. 
 

 

Alteisen 

 

 
Alle Metalle, Eisen und Geräte mit hohen Metallanteilen aus 
dem eigenen Haushalt werden zentral gesammelt. Die Altei-
senmulde befindet sich bei der zentralen Sammelstelle 
„Hertach“. Auf keinen Fall dürfen Fremdmaterialien in die 
Mulde geworfen werden. 
 
 

 
Altpapier 
 

 
Die Altpapiersammlung wird zusammen mit der Schule orga-
nisiert und durchgeführt. Das Altpapier muss gebündelt (nicht 
zu schwer!) - nicht in Tragtaschen, in Säcken oder Schach-
teln - bereit gestellt werden. Die Siedlungen und Höfe aus-
serhalb des Dorfes werden nicht separat angefahren. Bitte 
beachten Sie auch die Mitteilungen der Schule. 
 
 

 
Textilien / Kleider 

 
Die Organisation TEXAID sammelt jedes Jahr einmal Kleider 
und Textilien für einen guten Zweck. Bei der Sammelstelle 
bei der Gemeindeliegenschaft Hertach (Galizistrasse) befin-
det sich ein entsprechender Container. 
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Häckseldienst Dieser Dienst ist mangels Nachfrage eingestellt worden. 
 
 
 
 

 
TV-, Elektro- und 
Videogeräte 
 

 
Diese sind bei den Verkaufsstellen zu entsorgen. 

 
Altpneus 

 
Die Rücknahme muss bei den Garagisten oder jeder Pneu-
verkaufsstelle erfolgen können. 
 

 
Autobatterien 
 / Batterien 

 
Die Rücknahme erfolgt durch Ihren Garagisten oder jede 
Verkaufsstelle. Batterien müssen von jeder Verkaufsstelle 
zurückgenommen werden. 
 

 
Tierkadaver 

 
Annahmestelle bis 15 kg: Die tierischen Abfälle können in 
den Behälter bei der Hertachscheune gebracht werden. 
 

 Annahmestelle ab 15 kg: Kläranlage Muri mit folgenden Öff-
nungszeiten: Montag bis Donnerstag, 07.00 - 17.00 Uhr, 
Freitag, 07.00 bis 16.00 Uhr und Samstag, 10.00 bis 11.00 
Uhr. Fragen können an den Klärmeister, Paul Strebel, Tel. 
056 664 36 64 gerichtet werden. 
 

 Annahmestelle Grosstiere: Firma GZM, Lyss, (Tel. 032 387 
47 87) 

 
Medikamente/ 
Chemie 

 
Die Rücknahme erfolgt durch die Verkaufsstellen (Kloster-
apotheke, Drogerie und Landw. Konsumgenossenschaft 
Muri). Die Drogerie nimmt nur Gebinde bis 5 kg entgegen. 
Rückgabe in gut verschlossenem und beschrifteten Original-
gebinde. Für grössere Mengen ist direkt mit dem Kant. La-
boratorium (Tel. 062 835 30 20) Kontakt aufzunehmen. 
 
 

 
Leuchtstoffröhren 
  
 

 
Rücknahme bei sämtlichen Verkaufsstellen. 

 
Kühlschränke / 
Gefriertruhen 

 
Diese müssen von den Verkaufsstellen zurückgenommen 
werden. Dabei ist keine separate Entsorgungsgebühr zu be-
zahlen. Diese ist bereits mit dem Kauf bezahlt worden.  
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Hundesäuberung 

 
Die Hundehalter werden gebeten, den Hundekot in Säcklein 
aufzunehmen und entlang der üblichen Spazierwege in die 
Abfallkörbe zu legen. 
 
 

 
Antiquitäten / Mö- 
bel / Einrichtungs- 
gegenstände 

 
Bevor Sie Tische, Stühle, Möbel usw. für die Kehrichtabfuhr 
zerkleinern, erkundigen Sie sich bitte, ob jemand anderer da-
für Verwendung findet (Inserat, Fundgrube, Brockenhaus, 
Flohmarkt, Markt in Buttwil usw.). Benützen Sie auch die In-
formationstafel bei der Gemeindesammelstelle, um auf Ihren 
Artikel aufmerksam zu machen. 
 
 

 
Telefonbücher 

 
Die Telefonbücher können nicht mehr der Post zurückgege-
ben werden. Sie sind der ordentlichen Altpapiersammlung 
mitzugeben. 
 

 
Waschmittel- 
Dosierung 

 
Unser Wasser ist mittelhart (22 – 23 Grad). Beachten Sie bit-
te die dafür richtige Dosierung auf Ihrer Waschmittelpackung. 
 

 
WC / Kanalisation 

 
Dies sind keine umweltfreundlichen Entsorgungswege. Mit 
der richtigen Beseitigung vermeiden Sie Störungen in der 
Kanalisation und der Kläranlage, die mit hohen Kosten ver-
bunden sind. 
 

 
Schuttmulde 
 

 
Für die Entsorgung von kleinerer Mengen Steine, Keramik, 
Tonwaren, Blumentöpfe und Asche steht eine Mulde bereit. 
Nicht in die Mulde gehören Glas, Metalle, Holz, Papier, 
Kunststoff sowie alle brennbaren Materialien und alles, was 
nicht aus eigener Kraft in die Mulde geleert werden kann. Für 
den privaten Bauschutt sind selber die speziellen Bauschutt-
Mulden zu organisieren (z.B. Hermann Keller AG Bremgar-
ten, Bucher Franz Boswil, Hegglin Transport GmbH Anglikon, 
Beton und Cementwaren AG Merenschwand, Hufschmied 
Muldendienst AG Fischbach-Göslikon), welche in ver-
schiedenen Grössen, genau den Bedürfnissen entspre-
chend, erhältlich sind. Beim Bauschutt handelt es sich meis-
tens um nicht brennbares Material, welches in der Kehricht-
verbrennungsanlage nichts zu suchen hat und darum nicht in 
den Hauskehricht, die Grünabfuhr oder den Kompost gehört. 
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Sammelstelle 
 

 
Die Sammelstelle für die wiederverwendbaren Abfälle wie 
Altglas, Altöl, Aluminium, Weissblech (Konservendosen), 
Speiseöl und Kleider befindet sich bei der Gemeindeliegen-
schaft Hertach (Galizistrasse). Werfen Sie bitte keine Fremd-
stoffe in diese Sammelstelle! 
 
 

 
Abfallreglement 
 

 
Im Übrigen wird in allen Fällen auf das rechtsgültige Abfall-
reglement verwiesen. Jene Bestimmungen und Vorschriften 
werden strikte und konsequent angewandt. 
 
 

 
Wichtige Hinweise 

 
Sämtliche Sammeldaten für die Kehricht- und Spezialabfälle 
können dem jährlichen Güselkalender entnommen werden. 
Diese Daten werden nicht mehr separat veröffentlicht. Der 
Güselkalender ist auch auf der Homepage 
www.buttwil.ch>Verwaltung>Dienstleistungen>Abfallentsorgung ersichtlich. 
 
 

 
Fragen? 

 
Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Rat? Gemeinderat und 
Ressortchefin Sarah Waldvogel Ihnen gerne Auskunft  
(Tel. 079 259 40 52). 
 

 
 

 
Die verursacherbezogene Kehrichtsackgebühr darf nicht dazu führen, dass Ent-
sorgungswege eingeschlagen werden, die der Umwelt schaden. Insbesondere ist 
darauf hinzuweisen, dass jegliche Ablagerung von Abfall im Freien, Verbrennung 
von Kehricht in Öfen/Cheminées oder Entsorgung von flüssigen oder festen Ab-
fällen durch die Abwasserleitungen verboten ist. 
 
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich geahndet. 
 

 
 
Buttwil, im Dezember 2025/rf 
 
 
  GEMEINDERAT BUTTWIL 
 
 
 


